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Regeste

Regeste Anfechtung von Zonenplänen. Zulässiges Rechtsmittel: Staatsrechtliche
Beschwerde, auch wenn die Verletzung der Planungsgrundsätze des Art. 3 RPG behauptet
wird (E. 1). Legitimation des Nachbarn (Art. 88 OG). Der Nachbar ist nicht befugt, die
Verletzung von Bestimmungen zu rügen, die den Schutz allgemeiner öffentlicher Interessen
und nicht speziell auch den Schutz des Nachbarn bezwecken. Dies trifft für die Vorschriften
über die Änderung von Zonenplänen bei erheblicher Veränderung der Verhältnisse (Art. 21
Abs. 2 RPG) und für die sich an die Behörden richtenden Planungsgrundsätze zu (Art. 3
RPG).

Regeste Recours dirigés contre des plans de zones. Voie de droit: celui qui invoque la
violation des principes régissant l'aménagement du territoire prévus par l'art. 3 LAT doit
agir par la voie du recours de droit public (consid. 1). Qualité pour recourir du voisin (art.
88 OG): le voisin ne peut se prévaloir de la violation de dispositions qui n'ont pas
spécialement pour but de le protéger, mais qui tendent uniquement à la sauvegarde d'intérêts
publics généraux; tel est le cas des prescriptions relatives à l'adaptation des plans de zones
ensuite de modification sensible des circonstances (art. 21 al. 2 LAT) et aux principes
régissant l'aménagement du territoire dont doivent tenir compte les autorités (art. 3 LAT)
(consid. 2).

Regesto Impugnazione di piani delle zone. Rimedio giuridico ammissibile: chi invoca la
violazione dei principi della pianificazione del territorio previsti dall'art. 3 LPT deve
esperire il ricorso di diritto pubblico (consid. 1). Legittimazione ricorsuale del vicino (art.
88 OG). Il vicino non può prevalersi della violazione di disposizioni il cui scopo non sia
quello di tutelarlo in modo particolare, bensì soltanto di salvaguardare interessi pubblici
generali. Quest'ultimo è il caso delle norme relative all'adeguamento dei piani delle zone in
seguito a notevole cambiamento delle circostanze (art. 21 cpv. 2 LPT) e ai principi
pianificatori a cui devono attenersi le autorità (art. 3 LPT) (consid. 3).

Erwägungen

E. 1
Der Beschwerdeführer wirft dem Regierungsrat in erster Linie willkürliche Verletzung der
Planungsgrundsätze des Art. 3 des Bundesgesetzes vom 22. Juni 1979 über die
Raumplanung (RPG) vor. Es fragt sich, ob diese Rüge nicht mit
Verwaltungsgerichtsbeschwerde geltend zu machen sei. Das ist jedoch nicht der Fall: Auch
wenn sich der angefochtene Entscheid auf das eidgenössische Raumplanungsgesetz stützt
oder sich darauf hätte stützen sollen, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das
Bundesgericht nicht zulässig, da diese nach Art. 34 RPG nur gegen Entscheide über
Entschädigungen als Folge von Eigentumsbeschränkungen (Art. 5) und über Bewilligungen



im Sinne von Art. 24 gerichtet werden kann. Andere BGE 106 Ia 329 S. 331 Entscheide
letzter kantonaler Instanzen bezeichnet Art. 34 Abs. 3 RPG als endgültig und behält einzig
die staatsrechtliche Beschwerde vor. Diese Regelung wurde bereits vom Bundesrat
vorgeschlagen, der in seiner Botschaft ausdrücklich darauf hinwies, dass für Nutzungspläne
nur der Rechtsweg über die staatsrechtliche Beschwerde offenstehen soll (BBl 1978 I 1032
zu Art. 35 Abs. 3 des Entwurfes). Der bundesrätliche Antrag gab in den eidgenössischen
Räten zu keinen Diskussionen Anlass (Amtl. Bull. 1978 S 477, 1979 N 346).

E. 2
Die Frage der Legitimation des Beschwerdeführers ist somit anhand von Art. 88 OG zu
prüfen. Danach steht das Recht zur Beschwerdeführung Bürgern und Korporationen
"bezüglich solcher Rechtsverletzungen zu, die sie durch allgemein verbindliche oder sie
persönlich treffende Erlasse oder Verfügungen erlitten haben". Dem Einzelnen kann dieses
Rechtsmittel demnach - im Gegensatz zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde - lediglich zur
Geltendmachung seiner eigenen rechtlich geschützten Interessen, nicht dagegen zur
Wahrnehmung seiner bloss tatsächlichen Interessen dienen ( BGE 104 Ia 152 , BGE 104 Ib
248 f. E. 5a); ebensowenig steht die staatsrechtliche Beschwerde zur Verfolgung rein
öffentlicher Interessen zur Verfügung ( BGE 104 Ia 353 , BGE 102 Ia 207 ). Zur
Anfechtung eines Zonenplanes ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nur legitimiert,
wer Eigentümer eines durch den Plan erfassten Grundstückes ist, und zwar grundsätzlich
nur insofern, als die Behandlung des eigenen Grundstückes in Frage steht ( BGE 105 Ia 109
, BGE 104 Ia 124 ,je mit Verweisungen). In BGE 101 Ia 543 ist allerdings auch der
Eigentümer, dessen Grundstück nicht vom angefochtenen Plan erfasst wird, als
beschwerdebefugt erklärt worden, falls von im Plan vorgesehenen Bauten übermässige
Auswirkungen auf sein Grundstück entstehen könnten. Inwieweit der Grundeigentümer im
Zonenplanrevisionsverfahren - ähnlich wie im Baubewilligungsverfahren - mit
staatsrechtlicher Beschwerde vorbringen kann, durch die Umzonung des
Nachbargrundstückes werde in seine Nachbarrechte eingegriffen, braucht hier jedoch nicht
näher untersucht zu werden, da eine entsprechende Rüge nicht erhoben worden ist. a) Der
Beschwerdeführer macht unter Hinweis auf Art. 21 Abs. 2 RPG und Art. 32 Abs. 1 des
kantonalen Gesetzes über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht vom 6. Juni BGE
106 Ia 329 S. 332 1972 (Baugesetz; BauG) geltend, der Zonenplan der Gemeinde Alt St.
Johann hätte nicht revidiert werden dürfen, da sich seit Erlass und Genehmigung dieses
Planes keine wesentlichen Änderungen der Verhältnisse ergeben hätten. Gemäss Art. 21
Abs. 2 RPG werden die Nutzungspläne überprüft und nötigenfalls angepasst, wenn sich die
Verhältnisse erheblich geändert haben. Im gleichen Sinne ordnet der ausführlichere Art. 32
des kantonalen Baugesetzes an, dass Baureglement, Zonen-, Überbauungs- und
Gestaltungspläne geändert oder aufgehoben werden sollen, wenn es aus wichtigen
öffentlichen Interessen geboten ist, insbesondere wenn sich die Grundlagen ihres Erlasses
wesentlich geändert haben oder wenn wesentliche neue Bedürfnisse nachgewiesen sind. Mit
diesen Vorschriften wird die - auch vom Bundesgericht wiederholt als notwendig
bezeichnete - Möglichkeit geschaffen, Planung und Wirklichkeit im Lauf der Entwicklung
durch Zonenplanrevisionen miteinander in Übereinstimmung zu bringen ( BGE 99 Ia 583
E. 2a mit Hinweisen). Wenn sowohl der eidgenössische als auch der kantonale Gesetzgeber
diese Anpassungsmöglichkeit ausdrücklich vorgesehen haben, so ist dies im allgemeinen
öffentlichen Interesse sowie mit Rücksicht auf die von einer Planänderung betroffenen
Eigentümer geschehen, um klarzustellen, dass diese nicht damit rechnen können, ihr
Grundstück werde stets in der Nutzungszone verbleiben, in welcher es sich befindet. Die



Vorschriften über die Zulässigkeit und Notwendigkeit einer Planänderung bezwecken
dagegen nicht, die an das Plangebiet anstossenden Eigentümer in ihrem Interesse am
Bestand des Planes zu schützen. Dem Beschwerdeführer fehlt daher die Legitimation zur
Rüge, die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Änderung des geltenden Zonenplanes der
Gemeinde Alt St. Johann seien nicht erfüllt. b) Der Beschwerdeführer beanstandet im
weiteren, die angefochtene Zonenplanänderung lasse sich nicht mit den in Art. 3 RPG und
Art. 98 BauG umschriebenen Zersiedelungsverbot sowie den Geboten des
Landschaftsschutzes und der Erhaltung der Landwirtschaft vereinbaren. In den zitierten
Vorschriften werden allgemeine Grundsätze für eine der zweckmässigen Nutzung des
Bodens und der geordneten Besiedelung des Landes dienende Raumplanung aufgestellt.
Diese Bestimmungen richten sich an die mit Planungsaufgaben betrauten BGE 106 Ia 329
S. 333 Behörden und dienen ausschliesslich dem Schutz der öffentlichen Interessen (vgl.
BGE 101 Ia 544 ). Die Wahrung öffentlicher Interessen steht dem Bürger aber im
staatsrechtlichen Verfahren nicht zu, so dass auch insoweit auf die Beschwerde nicht
eingetreten werden kann. c) Vergeblich beruft sich der Beschwerdeführer schliesslich auf
Art. 699 ZGB . Diese Bestimmung, nach welcher das Betreten von Wald und Wiesen
jedermann im ortsüblichen Umfang gestattet ist, steht dem Erlass oder der Änderung eines
Zonenplanes gemäss kantonalem öffentlichen Recht nicht entgegen ( Art. 6 ZGB ) und
verleiht dem Einzelnen keinen Rechtsanspruch darauf, dass Wald- oder Weideflächen nicht
als Bauland eingezont würden.
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